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Übersetzung: Ulrich und Edeltraud Raabe

Das elsass-lothringische Lokalrecht (droit 
local alsacien-mosellan) zeigt unterschied-
liche Facetten: Zunächst handelt es sich um 
ein »objektives Recht«, d. h. um eine Gesamt-
heit konkreter juristischer Bestimmungen, 
die verschiedene Aspekte des Lebens in dem 
betroff enen Gebiet regeln. Für die Einwoh-
ner der drei betreff enden Departements (Bas-
Rhin, Haut-Rhin, Moselle) ist es aber auch ein 
Gegenstand kollektiver Repräsentation, denn 
in den Begriff  des Lokalrechts fl ießen Ideen, 
Erwartungen, Mythen und Visionen ein, in 
denen die Identität der Einwohner des Elsass 
und der Moselle erkennbar wird. Schließ-
lich ist das Lokalrecht ein soziales und politi-
sches Diskussionsthema, wenn es um die Ge-
staltungswünsche für das betreff ende Gebiet 
geht, unter den Gesichtspunkten von regiona-
ler Autonomie, Demokratie und Subsidiarität.

Um dieses Merkmal Elsass-Lothringens 
besser zu verstehen, wollen wir schrittweise 
die Geschichte des Lokalrechts, seine gegen-
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Das elsass-lothringische Lokalrecht ist eine Besonderheit des Elsass und des benachbarten 
lothringischen Departements Moselle. Es stammt jedoch nicht nur aus der Zeit der Zugehörig-
keit dieses Gebiets zum Deutschen Reich 1871–1918. So vielseitig und reichhaltig seine Inhalte 
sind, bilden sie kein einheitliches Ganzes. Trotz verschiedener Schwächen, ist es bei der Bevöl-
kerung, zu deren Identität es beiträgt, sehr beliebt. Eine Weiterentwicklung zu einem echten 
»Regionalrecht« als Ausdruck der kulturellen Eigenart dieses Gebiets wäre wünschenswert, ist 
jedoch im Rahmen eines zentristischen Staates kaum vorstellbar und durch die Schaff ung der 
neuen Großregion »Grand Est« noch weiter erschwert.

Karte der beiden elsässischen Départements 
und des lothringischen Département Moselle
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Das Lokalrecht findet Anwendung auf dem Gebiet des ehemaligen Reichslandes Elsass-Lothringen 
dessen drei Bezirke Lothringen, Unterelsass und Oberelsass heute die Départements Moselle, 

Bas-Rhin und Haut-Rhin bilden.

097_Woehrling_Lokalrecht.indd   98097_Woehrling_Lokalrecht.indd   98 03.03.2018   16:59:2403.03.2018   16:59:24



Badische Heimat 1 / 2018 99Das elsass-lothringische Lokalrecht

wärtigen Inhalte, seine Unzulänglichkeiten 
und die Gründe untersuchen, weshalb es bei 
den Elsässern und ihren Nachbarn im Depar-
tement Moselle dennoch sehr beliebt ist. Zu-
letzt wollen wir einen Blick auf seine zukünf-
tige Entwicklung werfen.

I. Geschichte des Lokalrechts

Das Lokalrecht entstand mit der Angliede-
rung des Elsass und einiger Gebiete Lothrin-
gens an das Deutsche Reich 1871. Zu diesem 
Zeitpunkt behielten die deutschen Behörden 
in dem Gebiet, das als »Reichsland Elsass-
Lothringen« Bestandteil des neu gegründeten 
Reiches wurde, die zuvor gültige französische 
Gesetzgebung im Wesentlichen bei. Nach und 
nach wurde jedoch das deutsche Recht, das 
nach der Reichsgründung neu in Kraft  trat, 
im Reichsland Elsass-Lothringen eingeführt, 
wie in den anderen deutschen Ländern auch. 
Da aber Deutschland ein Bundesstaat war, 
verfügte das Land Elsass-Lothringen über 
eine eigene Gesetzgebungsbefugnis, welche 
ermöglichte, Regelungen zu 
treff en, die nur für dieses Land 
Gültigkeit hatten.

Während der reichsländi-
schen Zeit kam es auch vor, 
dass französische Gesetze, 
die in Elsass-Lothringen wei-
terhin Gültigkeit hatten, in 
Frankreich geändert oder auf-
gehoben wurden, z. B. das 
Staatskirchenrecht (les lois sur 
les cultes).

1918 beschlossen die fran-
zösischen Behörden, die Ge-
setze, die in Elsass-Lothringen 
in Kraft  waren, beizubehalten, 
aber nur vorläufi g und mit der 

Absicht einer schrittweisen Einführung des 
französischen Rechts. Viele französische Ge-
setze wurden in der Tat Zug um Zug einge-
führt.

Insbesondere gab es 1924 zwei umfassende 
Gesetze über die Einführung des Zivil- und 
Handelsrechts. Aber im gleichen Jahr stieß 
das Vorhaben, die Gesetze über die Trennung 
von Kirche und Staat sowie über die Aufh e-
bung des Religionsunterrichts einzuführen, 
auf heft igen Widerstand der Bevölkerung in 
den drei Departements. Demzufolge wurde 
die Gesetzesvereinheitlichung (unifi cation 
législative) auf später verschoben.

Nachdem das Lokalrecht 1940 bei der De-
facto-Annexion Elsass-Lothringens von den 
Nazis abgeschafft   worden war, wurde es nach 
der Befreiung 1944 im Rahmen der »Wieder-
herstellung der republikanischen Rechtsord-
nung« (rétablissement de la légalité républi-
caine) wieder in Kraft  gesetzt. Aber zwischen 
1944 und dem Anfang der 1980er Jahre wur-
den viele lokale Gesetze anlässlich der Mo-
dernisierung des französischen Rechts abge-
schafft  .

Sitz des Instituts für das Lokalrecht in Straßburg
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Mit der Erstarkung des Regionalgedankens 
und nachdem man zu der Überzeugung ge-
langt war, dass auch für das Lokalrecht ein 
Bedarf bestand, modernisiert und weiterent-
wickelt zu werden, wurde 1985 das Institut für 
elsass-lothringisches Lokalrecht (Institut du 
droit local alsacien-mosellan) geschaff en, das 
eine bessere Kenntnis und eine bessere Hand-
habung des Lokalrechts bewirkte.

Doch im Jahr 2011 stellte der Verfassungs-
rat (Conseil constitutionnel), obwohl er dem 
Lokalrecht den Charakter eines »durch die 
Gesetze der Republik anerkannten Grund-
prinzips« (principe fondamental reconnu par 
les lois de la République) zusprach, erneut klar, 
dass das Lokalrecht nur vorläufi gen Charak-
ter habe, und beschränkte dessen Entwick-
lungsmöglichkeiten beträchtlich.

Hinzu kommt, dass durch die Regionalre-
form von 2014/2015 die Region Elsass abge-
schafft   wurde und dass in der neuen Großre-
gion »Grand Est« das Lokalrecht lediglich in 
drei von zehn Departements Gültigkeit be-
sitzt.

II. Gegenwärtige Inhalte 
des Lokalrechts

Wenn man das Lokalrecht, so wie es sich ge-
genwärtig aus juristischer Sicht darbietet, be-
schreiben will, muss man einerseits die Ge-
setzgebungsquellen unterscheiden, aus denen 
es stammt, und andererseits die Sachbereiche, 
auf die es Anwendung fi ndet.

A. Zusammensetzung des Lokalrechts 
nach den Gesetzgebungsquellen

Man kann vier Bausteine des Lokalrechts un-
terscheiden:

• die französischen Gesetze, die nach 1871 in 
Kraft  blieben, aber im übrigen Frankreich 
aufgehoben wurden (insbesondere Staats-
kirchenrecht)

• die deutschen Reichsgesetze, die nach 1918 
in Kraft  blieben (Arbeitsrecht, Teile des Zi-
vilrechts usw.)

• die elsass-lothringischen Gesetze, die nach 
1918 in Kraft  blieben (Gemeinderecht, Jagd-
recht, Kataster usw.)

• die französischen Gesetze, die nach 1918 
speziell für Elsass-Lothringen (Alsace- Mo-
selle) erlassen wurden (Grundbuchreform-
gesetz usw.)

Alle diese Komponenten werden als französi-
sches Recht betrachtet und zwar unabhängig 
von ihrer Herkunft , von der Sprache, in der sie 
niedergeschrieben wurden, und von der Art 
und Weise ihrer Verkündung.

B. Sachbereiche, auf die das 
Lokalrecht Anwendung findet

Heute umfasst das Lokalrecht nur noch ei-
nen sehr kleinen Teil des gesamten in Elsass-
Lothringen anwendbaren Rechts. Dennoch 
sind seine Sachbereiche zahlreich und viel-
seitig.

• Kirchenordnung (régime des cultes)
Den öff entlich-rechtlichen Körperschaft en 
steht es frei, religiöse Aktivitäten fi nanziell zu 
fördern und religiöse Zeichen in öff entlichen 
Räumen anzubringen. Bestimmte Glaubens-
gemeinschaft en besitzen ein Sonderstatut, 
welches ihr Verhältnis mit den Staatsorganen 
regelt (materielle Zuwendungen, im Gegen-
zug Zugeständnis eines Kontrollrechts). Auch 
die Existenz von theologischen Fakultäten ge-
hört zum Lokalrecht.
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Karte des Reichslandgebiets Elsass-Lothringen (1905)
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• Elsass-lothringisches Schulstatut
Die Schulen sind verpfl ichtet, Religionsunter-
richt anzubieten.

• Handwerksordnung
Die Handwerksberufe haben eine viel breitere 
rechtliche Defi nition als im übrigen Frank-
reich. Es können Innungen gebildet werden. 
Die Handwerkskammer besitzt ein spezielles 
Statut. Es gelten Sonderbestimmungen für die 
Ausbildungsordnung und die Lehrlingsaus-
bildungssteuer (taxe d’apprentissage).

• Lokales Arbeitsrecht
Zwei zusätzliche Feiertage (Karfreitag und 
Zweiter Weihnachtstag), Sonderregelung der 
Sonntags- und Feiertagsruhe, Lohnfortzah-
lung bei Arbeitsunfähigkeit, Sonderregelun-
gen für Kündigungen und für das nachver-
tragliche Wettbewerbsverbot (clause de non 
concurrence).

• Sozialgesetzgebung
Lokale Krankenversicherungsordnung, Son-
derregelung für die von den Gemeinden zu 
gewährende Sozialhilfe, spezielle Arbeitsun-
fallordnung in der Landwirtschaft , Möglich-
keit der Privatinsolvenz.

• Jagd
Die Jagdverpachtung ist Gemeindeangelegen-
heit. Sonderregelungen für die Entschädigung 
von Wildschäden.

• Vereine
Vereine genießen nach dem Lokalrecht volle 
Rechtsfähigkeit. Ihre Gründung erfolgt durch 
Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht 
(tribunal d’instance). Sonderregelungen bei 
der Anerkennung der Gemeinnützigkeit (uti-
lité publique). Besondere Genossenschaft s-
ordnung.

• Grundbuchwesen
Das digitale Grundbuch erleichtert den Zu-
gang zu Grundbucheinträgen und erhöht die 
Verlässlichkeit der entnommenen Informatio-
nen. Das Kataster bietet verbesserte Informa-
tionen und Garantien in Bezug auf Grund-
stücksgrenzen.

• Justiz
Die Amtsgerichte haben erweiterte Be-
fugnisse. Die Zivilkammern der Landge-
richte (tribunaux de grande instance) sind 
in Handelsrechtsstreitigkeiten nach dem 
Schöff enprinzip organisiert. Sonderrege-
lungen für Vertretung und Gebühren der 
Rechtsanwälte. Keine Käufl ichkeit der Äm-
ter von Notaren und Gerichtsvollziehern 
wie im übrigen Frankreich, Sonderregelun-
gen im Bereich der Zivilprozessordnung, 
insbesondere bei Immobiliarvollstreckung, 
im Bereich des Verfahrens im Urkun-
den- und Wechselprozess, im Bereich der 
Schlichtung.

Besondere Befugnisse der Notare: Teilungs-
verfahren, Erbscheine.

• Gemeinderecht
Die großen Gemeinden haben eine größere 
Haushaltsautonomie. Sonderregelungen für 
Einberufung und Arbeitsweise des Gemein-
derats. Sonderregelungen für Sanktionen oder 
Dienstenthebungen von Gemeinderatsmit-
gliedern, die ihre Pfl ichten vernachlässigen. 
Besondere polizeibehördliche Befugnisse der 
Bürgermeister, insbesondere in den Bereichen 
Städtebau und Wirtschaft . Erhebung von An-
liegergebühren.

• Verschiedenes
Sonderregelungen im Bereich des Versiche-
rungsrechts, des Wasserrechts, des Aus-
schankrechts, des Handelsregisters usw.
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III Unzulänglichkeiten 
und Grenzen des Lokalrechts

Das Lokalrecht ist nicht mustergültig. Es ent-
hält verschiedene Schwachpunkte.

Es ist kein eigentliches »lokales Recht«, son-
dern ein staatliches Recht, das in einem be-
stimmten Staatsgebiet gültig ist. Die zu sei-
ner Weiterentwicklung befugten Institutionen 
sind, von Ausnahmen abgesehen, das Parla-
ment und die Regierung. Die Bevölkerung und 
die gewählten Volksvertreter der Region kön-
nen nur Wünsche äußern oder protestieren.

Nach der Rechtsprechung des Verfassungs-
rats (Beschluss »SOMODIA« 2011) ist das Lo-
kalrecht nur eine vorläufi ge Abweichung vom 
Prinzip der Rechtseinheit (unité législative). 
Es kann sich nur im Sinne einer Annäherung 
an das allgemeine Recht weiterentwickeln.

Aus den vorgenannten Eigenschaft en folgt, 
dass das Lokalrecht statischen Charakter hat. 
Im Gegensatz hierzu befürwortet das Institut 
du droit local eine Weiterentwicklung des Lo-
kalrechts im Sinne einer Anpassung an die 
Bedürfnisse der betreff enden Bevölkerung. 
Doch Veränderungen des Lokalrechts sind 
komplex, langsam und begrenzt.

Das Lokalrecht ist marginal, heterogen 
und zusammenhanglos. Es umfasst weniger 
als fünf Prozent der gesamten Gesetzgebung. 
Als Überbleibsel der Geschichte gleicht es eher 
verstreuten Inseln im Ozean des allgemeinen 
Rechts als einem zusammenhängenden und 
durchorganisierten Ganzen.

Dieses Lokalrecht neigt dazu, zum Mythos 
zu werden: 90 Prozent der Bevölkerung (nach 
den Meinungsumfragen) und die Mehrheit 
der gewählten Volksvertreter fi nden es gut. 
Aber wenige kennen es und engagieren sich 
dafür. Es ist eher ein Fetisch für Beschwö-
rungsrituale, als dass man es auf aufgeklärte 
Weise aktiv nutzt.

Man kann das Lokalrecht auch als Surrogat 
für eine echte lokale Autonomie ansehen. 1924 
hat eine unausgesprochene Abmachung statt-
gefunden: Behaltet euer lokales Recht, aber 
verzichtet auf die lokale Autonomie. Das Lo-
kalrecht ist eine Art Zugeständnis des Staates, 
mit denen die Forderungen der lokalen Hono-
ratioren zum Schweigen gebracht werden.

Aufgrund des Gesagten hat sich das Lokal-
recht nur wenig von der zentralistischen Kul-
tur lösen können. Die Bestrebungen es weiter-
zuentwickeln sind dünn gesät. Selbst da, wo 
es etwas Spielraum bereit stellt, um eigene re-
gionale Lösungen zu fi nden, wird dies bis auf 
wenige Ausnahmen kaum genutzt.

IV. Beliebtheit des Lokalrechts 
bei den Elsass-Lothringern

Wie schon erwähnt, zeigen alle Studien und 
Meinungsumfragen, dass die Bevölkerung 
mit diesem Sonderrecht insgesamt sehr ver-
bunden ist und es beibehalten und sogar mo-
dernisieren möchte.

Das Lokalrecht bietet in der Tat manche 
praktische Vorteile (Sozialfürsorge, Solidari-
tät, Rechtssicherheit) und technische Lösun-
gen (Grundbuch), die besser ausgearbeitet 
sind als im allgemeinen Recht (droit général). 
Es enthält auch Regelungen, die eine grö-
ßere Autonomie mit sich bringen (Gemein-
derecht, Sonntagsruhe). Wenn es gut ange-
wendet wird, kann das Lokalrecht ein prak-
tisches und wirksames juristisches Werkzeug 
im Dienst der regionalen Gemeinschaft  sein. 
Aber die Bevölkerung reduziert diese Gesetz-
gebung oft  auf ein Bündel kleiner Privilegien: 
zwei zusätzliche Feiertage, bessere Pfl egekos-
tenerstattung, vom Staat bezahlte Pfarrer und 
Pastoren und so fort. Aber der Wert des Lo-
kalrechts liegt nicht vorrangig darin.
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Denn das Lokalrecht ist trotz dieser Vor-
teile nicht ein »Haben« sondern ein »Sein«. Es 
ist Ausdruck der regionalen Identität, Zeuge 
ihrer Vergangenheit, Abbild der Situation El-
sass-Lothringens zwischen rechtlichen und 
kulturellen Traditionen, die sowohl deutsch 
als auch französisch sind. Da ein Zusammen-
hang mit der »Persönlichkeit« seines Gel-
tungsbereichs besteht, hat es eine Symbol-
funktion bekommen.

Trotz seines heterogenen Charakters ist das 
Lokalrecht auch ein ziemlich genaues Abbild 
der Mentalitäten und Traditionen der Region. 
Im Lokalrecht liegt eine Art verborgene Phi-
losophie, in seinen wichtigsten Verfügun-
gen eine Gesellschaft svision. Beispielsweise 
drückt das lokale Kirchenrecht eine andere 
Sensibilität gegenüber Religion und Spiritua-
lität aus als der französische Laizismus und 
Rationalismus. Das lokale Sozialrecht veran-
schaulicht die Vorliebe für Sicherheit und So-
lidarität. Andere Sachbereiche drücken das 
Bestreben nach Genauigkeit, Klarheit und Ef-
fi zienz aus.

Aber das Interessanteste am Lokalrecht ist 
vor allem die Idee eines Lokalrechts. Wie in 
den meisten anderen europäischen Ländern 
muss ein Gebiet mit eigener kultureller Prä-

gung wie Elsass-Lothringen seine Selbst-
wahrnehmung und seine Eigenart deutlich 
machen dürfen, indem es juristische Lösun-
gen entwickelt, die seiner besonderen Situa-
tion entsprechen. Die Idee eines Lokalrechts, 
das ist die Anpassung des Rechts an die sozio-
kulturelle Realität eines besonderen Gebietes, 
d. h. die Infragestellung der normativen Uni-
formität zugunsten der lokalen Demokratie 
und Subsidiarität.

Mit anderen Worten: Das Wichtigste ist 
nicht das existierende Lokalrecht, sondern 
die Perspektive, ein regionales Recht dort 
entwickeln zu können, wo regionale Beson-
derheiten vorliegen. Wenn das gegenwärtige 
Lokalrecht für seinen Geltungsbereich etwas 
blass aussieht, so kann es doch eine Vorstufe 
zu einem echten Regionalrecht sein, das auf 
Bereiche angewendet werden könnte, wo wir 
auf regionaler Ebene juristische Werkzeuge 
brauchen: bei der Förderung der Regional-
sprache, beim regionalen Kultur- und Ge-
schichtsunterricht, bei der grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit, bei der Raumpla-
nung, also bei allen Bereichen, in denen das 
Lokalrecht nicht (oder kaum) vorhanden ist, 
aber vorhanden sein müsste.

V. Zukünftige Entwicklung 
des Lokalrechts

Man gelangt folglich zu der Erkenntnis, dass 
das Lokalrecht nur im Rahmen eines wirk-
lich regionalisierten und – sprechen wir das 
Wort aus –  föderalisierten Frankreichs eine 
Zukunft  hat, eines Frankreichs, das die kul-
turelle und rechtliche Vielfalt seiner Gebiete 
akzeptiert.

Damit das Lokalrecht ein regionales Recht 
werden kann, ist es nötig, über eine Regional-
behörde zu verfügen, die bevollmächtigt ist, 

Karikatur von R. Piela: »Aber … ist das etwa auf 
Deutsch? Konfisziert! Mit allem Übrigen«
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es weiterzuentwickeln. Dies jedoch setzt das 
Bestehen einer regionalen Körperschaft  vor-
aus, die geeignet ist, dieses Recht wahrzuneh-
men. Die Abschaff ung der Region Elsass hat 
den Weg versperrt, das Lokalrecht auf diese 
Weise zu einem regionalen Recht weiterentwi-
ckeln zu können. In diesem Sinne hat die Re-
gionalreform das Lokalrecht seiner Zukunft s-
perspektiven beraubt.

Im Übrigen kann sich das Lokalrecht nur 
weiterentwickeln, wenn es in die Verfassung 
aufgenommen wird. Die Auslegung der Ver-
fassung durch den Verfassungsrat tendiert 
zunehmend zu einer Vereinheitlichung unse-
res politischen Systems: Wenn es in verschie-
denen Teilgebieten des nationalen Territori-
ums unterschiedliche Gesetze gibt, wird dies 
als ein Verstoß gegen die Gleichheit (rupture 
d’égalité) wahrgenommen. Demnach kann 
die Förderung lokaler Zielsetzungen nicht als 
dem allgemeinen Interesse dienlich erachtet 
werden.

Das Lokalrecht befi ndet sich also vor folgen-
den möglichen Zukunft sszenarien:

• Entweder ein mehr oder weniger langsa-
mes Verschwinden

Während das allgemeine Recht sich rasch 
ändert, unterliegt das Lokalrecht einer Alte-
rung. Stück für Stück werden seine Bestand-
teile angefochten oder ganz aufgegeben. Die 
Bedrohungen vervielfachen sich trotz der 
beschwichtigenden Worte von verantwortli-
chen Politikern. Diese Bedrohungen werden 
z. B. durch die Risiken deutlich, die auf der lo-
kalen Krankenversicherung lasten: Dadurch, 
dass sie nicht an den neuen nationalen Kon-
text angepasst wurde, ist sie für die Beschäf-

tigen Elsass-Lothringens nachteilig geworden. 
Auch der Religionsunterricht ist Zielscheibe 
regelmäßiger Angriff e.

• Oder die Aufnahme in ein echtes Regional-
projekt.

Dies beinhaltet die Abtretung gesetzgeben-
der Befugnisse an regionale Gremien, die im 
Rahmen einer echten lokalen Demokratie mit 
einem Mandat ausgestattet sind. Innerhalb 
dieses Rahmens sollte das Lokalrecht »in die 
Heimat zurückgebracht« (rapatrié), d. h. den 
lokalen Behörden anvertraut werden, anstatt 
dass es den zentralen Behörden untergeord-
net ist. Und es sollte »zur Entfaltung gebracht« 
(redéployé), d. h. in neue und für die Entwick-
lung des betreff enden Gebietes strukturge-
bende Bereiche ausgedehnt werden. Selbst 
wenn gewisse Anstöße in diese Richtung in-
nerhalb des gegenwärtigen Rechts möglich 
sind, so wird man letztlich auf eine Verfas-
sungsänderung nicht verzichten können.

Es zeigt sich, dass die Zukunft  des Lokal-
rechts eng mit der Zukunft  der Selbstverwal-
tung und der regionalen Demokratie ver-
knüpft  ist.
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